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Landkreis Wolfenbüttel 
Die Landrätin 

Sitzungsvorlage 

 

Geschäftszeichen 
IV/40-Br 

Datum 
25.03.2015 

Vorlage-Nr. 
XVII-0557/2015 
 

 

Beratungsfolge Sitzung Sitzung am Zuständigkeit 

Ausschuss für Schule und Sport öffentlich 15.04.2015 Vorberatung 

Kreisausschuss nicht öffentlich 27.04.2015 Entscheidung 

 
 

Betreff 

Sportförderung; 
Gewährung einer Zuwendung an die Gemeinde Cremlingen zur brandschutztechnischen 
Teilsanierung der Sporthalle in Schandelah 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Vorbehaltlich der Genehmigung des Haushaltes 2015 wird der Gemeinde Cremlingen zur brand-
schutztechnischen Teilsanierung der Sporthalle in Schandelah eine Zuwendung in Höhe von 
22.170,00 € gewährt. 

 
 

 

Aufwand/Auszahlung i. € 
22.170,00 

Produktkonto 
4210000000.7812000 

 Ergebnishaushalt 
 Finanzhaushalt 

Haushaltsjahr/e 
2015 

Mittel stehen 

 
 zur Verfügung  nicht zur   

      Verfügung 
 nur bereit i. H. v. Euro 

                          

Deckungsvorschlag 

      

 Mehrerträge/-einzahlungen bei 
            

 Minderaufwendungen/-auszahlungen bei   
            

   

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele: 

Oberziel 1 Der demografische Wandel ist positiv beeinflusst  unterstützt    behindert 

Oberziel 2 Der Haushalt des Landkreises Wolfenbüttel ist unter Beachtung der Haus-
halte der kreisangehörigen Kommunen konsolidiert 

 unterstützt    behindert 

Oberziel 3 Die CO2 Bilanz des Landkreises Wolfenbüttel ist verbessert  unterstützt    behindert 

Oberziel 4 Der Landkreis Wolfenbüttel steht für gesund aufwachsen, gesund leben und 
gesund alt werden 

 unterstützt    behindert 

Oberziel 5 Die Landkreisverwaltung Wolfenbüttel ist eine bürgerfreundliche und bürger-
orientierte Behörde 

 unterstützt    behindert 

Oberziel 6 Der Landkreis Wolfenbüttel ist der Bildungslandkreis in Niedersachsen  unterstützt    behindert 

   
 

 
 



 
  Seite: 2/2 

Begründung: 
 
Die Gemeinde Cremlingen beantragte mit Schreiben vom 12.12.2013 die Bezuschussung zur 
brandschutztechnischen Teilsanierung der Sporthalle in Schandelah. 5 
 
Laut Antrag wird die Sporthalle seit Jahren für viele sportliche Veranstaltungen (u. a. auch für 
traditionelle wiederkehrende Feste und Feiern) genutzt. Die Teilnehmerzahlen dieser Veran-
staltungen belaufen sich häufig auf über 199 Personen, so dass die Vorschriften der Nieder-
sächsischen Versammlungsstättenverordnung zur Anwendung kommen. Die damit verbunde-10 
nen Brandschutzbestimmungen sollen nun mit der geplanten Teilsanierung umgesetzt und 
eingehalten werden.  
 
Ein vorzeitiger Maßnahmebeginn wurde der Gemeinde Cremlingen mit Wirkung zum Zeitpunkt 
der Antragstellung am 18.12.2013 gewährt. 15 
 
Dem Antrag auf Bezuschussung lag eine Kostenaufstellung der Gemeinde Cremlingen bei, die 
für die brandschutztechnische Teilsanierung der Sporthalle in Schandelah Kosten in Höhe von 
insgesamt 205.600,00 € ausweist. Da die Sporthalle allerdings nur zu 57 % für sportliche 
Zwecke genutzt wird (41 % für schulische Zwecke und 2% für dorfgemeinschaftliche Zwecke), 20 
ist für den sportlichen Anteil demnach ein entsprechendes Kostenvolumen in Höhe von 
117.192,00 € zu berücksichtigen. 
 
Der Antrag wurde der Gebäudewirtschaft des Landkreises Wolfenbüttel zur fachtechnischen 
Stellungnahme vorgelegt. Aus der Stellungnahme wird ersichtlich, dass für den sportlichen 25 
Anteil insgesamt 110.849,69 € als förderfähige Ausgaben zu berücksichtigen sind. Die Kosten 
setzen sich wie folgt zusammen: 
Baukonstruktion 51.286,00 €, Haustechnik 17.750,00 €, Nebenkosten und Gebühren 
24.115,00 € zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer 17.698,69 €. 
 30 
Die Finanzierung stellt sich nach dem Beschlussvorschlag wie folgt dar: 
 
 Eigenmittel der Gemeinde Cremlingen                153.961,00 € 
 geplante Zuwendung aus der Kreisschulbaukasse Wolfenbüttel    29.469,00 € 
 Zuwendung Sportförderung Landkreis Wolfenbüttel     22.170,00 € 35 
 
Insgesamt:                    205.600,00 € 
 
Nach Ziffer II der Richtlinien für Zuwendungen zur Förderung des Sports im Landkreis Wol-
fenbüttel beträgt die Zuwendung für bauliche Sanierungsmaßnahmen maximal 20 % der zu-40 
wendungsfähigen Ausgaben. In den vergangenen Jahren sind für solche Maßnahmen generell 
20 % gewährt worden. Im vorliegenden Fall ergibt sich somit eine Kreiszuwendung in Höhe 
von 22.170,00 €. Die Mittel wurden für das Haushaltsjahr 2015 bei dem Produktkonto 
4210000000.7812000 eingeplant und können -vorbehaltlich der Genehmigung des Haushaltes 
2015- zur Verfügung gestellt werden. 45 
 
Ich bitte, wie beantragt zu entscheiden. 
 
In Vertretung 
 50 
 
 
Martin Hortig 

 
 55 
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